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zn Ur. 43/ᷣ4 der Zeitſchrift des Amtsrevidenten⸗Vereins für das Großherzogtun Baden. 1902 .

Amtsrevidenten - Verein .
Die Herren Mitglieder werden zu der am

Sonntag , den 20 . Juli 1902

um 11 Ahr Pormitlags

im Gaſthaus zum „ Adler “ ( Poſt ) in Neuſtadt

ſtattfindenden

Hauptverſammlung
mit der Bitte um zahlreiche Beteiligung freundlichſt einge⸗

laden .

Tages - Ordnung :
1. Mitteilungen des Vorſtands und der Herren Obmänner

über die Vereinsthätigkeit im Allgemeinen .
2. Rechnungsablage für das Jahr 1901 und den der⸗

maligen Stand des Vermögens .
3. Bericht des Herrn Obmanns vom J. Bezirk über

die Prüfung der Rechnung der Geſchäftsſtelle in

Engen für 1901 .

4. Bericht des Herrn Schriftleiters und des Leiters

der Geſchäftsſtelle über das Vereinsblatt .

5. Aenderung der Vereinsſatzungen nach einem Ent⸗

wurf des Herrn Obmannes vom VII . Bezirk .

6. Vergütung an die Vorſtandsmitglieder einſchl .

Obmänner , den Schriftleiter und den Leiter der

Geſchäftsſtelle für Teilnahme an Beſprechungen

außerhalb des Wohnſitzes und für im Intereſſe des

Vereins notwendige Reiſen .
7. Honorierung der Herren Mitarbeiter für das Blatt .

8. Entgegennahme von Anträgen und Wünſchen in der

Verſammlung , ſofern ſolche nicht vor der Verſamm⸗

lung dem Vorſtand mitgeteilt werden wollen .

An die Verſammlung ſchließt ſich das Eſſen an

( Gedeck ohne Wein 2 Mk . 50 Pfg . ) . Die Teilnahme
an dem Eſſen wolle , worum dringend gebeten wird ,

bis längſtens 17 . Juli Herrn Amtsrevident

Müller in Neuſtadt mitgeteilt werden , da der Wirt

ſich richten muß .

Bemerkt wird noch , daß ſeit 1. Januar ds . Is .

Rechner des Vereins Herr Reviſor Münchbach
bei dem Landesverſicherungsamt dahier iſt , an

welchen die Vereinsbeiträge für das laufende Jahr recht

bald eingeſandt werden mögen .

Karlsruhe , den 20 . Juni 1902 .

Der Vorſtand :
Uehlein .

Folgen der verabsäumten Klebepklicht .

In der Zeitſchrift „ Die Invaliditäts⸗ und Altersver⸗

ſicherung im Deutſchen Reiche “ im Jahre 1902 Seite 81

iſt eine gerichtliche Entſcheidung bekannt gegeben , welche
verdient , allen Verſicherten und Arbeitgebern
zur Kenntnis gebracht zu werden , um erſtere über ihre Rechte und

letztere über ihre Verpflichtung zur rechtzeitigen Marken⸗

klebung aufzuklären .
Die Bekanntgabe von Kreisgerichtsrat Dr . Hilſe zu

Berlin lautet :

„ Ein Arbeitgeber hatte es unterlaſſen , dem von ihm
beſchäftigten Dienſtverpflichteten Marken in deſſen Quittungs⸗
karte in ausreichender Zahl friſtgerecht einzukleben . Erſt
nachdem Invalidität eingetreten und der Antrag auf Ge⸗

währung einer Invalidenrente bereits geſtellt war , wurde

ermittelt , daß durch die eingeklebten Beitragsmarken die Warte⸗

zeit nicht erfüllt war und der ſäumige Dienſtberechtigte zu deren

nachträglichen Beibringung angehalten . Er leiſtete dieſer

Aufforderung auch Folge . Obſchon unter Hinzurechnung
der nachträglich beigebrachten Marken die Wartezeit erfüllt ,
wurde dennoch dem Anſpruche auf Invalidenrente nicht

ſtattgegeben , weil J . V. ⸗Geſ . § 146 nicht geſtatte , nach
eingetretener Erwerbsunfähigkeit nachträglich Beiträge zu

entrichten , wenigſtens nach dem aus den Motiven S . 336

ſich ergebenden geſetzgeberiſchen Willen ſolche bei Beſtimmen
der Wartezeit nicht in Berückſichtigung gezogen werden

könnten . Die in Folge deſſen um einen Rentenanſpruch
gebrachte verſicherungspflichtige Perſon , eine Kinderpflegerin ,
nahm den ſäumigen Dienſtgeber vor den ordentlichen Ge⸗

richten in Anſpruch , indem ſie von ihm die Zahlung und

Sicherſtellung einer Jahresrente in Höhe der ihr zugeſtan⸗
denen Invalidenrente mit 224 Mark forderte . Ihrem
erhobenen Klageantrag wurde gerichtsſeitig unter der Be⸗

gründung ſtattgegeben , daß B. ⸗G. ⸗B. § 823 zum Erſatz
des daraus entſtehenden Schadens denjenigen verpflichtet ,
welcher vorſätzlich oder fahrläſſig das Eigentum oder ein

ſonſtiges Recht eines Anderen widerrechtlich verletzt bezw .

wer gegen ein dem Schutz eines Anderen bezweckendes Geſetz

verſtößt . Die öffentlichrechtliche Arbeiterverſicherung bezweckte
jedoch den Schutz der wirtſchaftlich Schwächeren gegen Not ,

Entbehrung und Inanſpruchnahme der öffentlichen Armen⸗

pflege , wie der die Allerhöchſte Botſchaft vom 17 . Nov . 1881

beherrſchende Grundgedanke unzweideutig zum Ausdrucke

bringe .
Sowohl das Alters⸗ und Invalidenverſicherungsgeſetz

vom 22 . Juni 1889 , wie auch das Invalidenverſicherungs⸗
geſetz vom 13 . Juli 1899 verpflichten den Dienſtgeber zum

rechtzeitigen Einkleben der Beitragsmarken in ausreichender
Höhe und erforderlicher Anzahl . Dies konnte und mußte
bei einem gewöhnlichen Grade von Aufmerkſamkeit demſelben
bekannt ſein , wenigſtens dürfe er mit Unkenntnis eines ge⸗

hörig verkündeten , ihm wiſſenswerten Geſetze ſich nicht
entſchuldigen . Er habe mithin grobfahrläſſig gehandelt ,
indem er der Einklebepflicht nicht nachkam , und den darauf
urſachlich zurückführbaren Schaden zu vertreten . Aus dem

rechtzeitigen Beibringen der Beitragsmarken entſpringe der

Anſpruch auf Rente . Hier ſei lediglich in Folge der feh⸗



lenden Marken die Wartezeit nicht erfüllt , alſo der Renten⸗

anſpruch verwirkt . Demgemäß habe der ſäumige Dienſtgeber
die Dienſtverpflichtete in gleicher Höhe ſchadlos zu halten ,

wie ihr durch die Landesverſicherungsanſtalt eine Invaliden⸗

rente hätte zugebilligt werden müſſen . Ueber deren Höhe
obwaltete kein Streit und ebenſowenig über die Vorbeding⸗

ung der Invalidität nach § 15 des Invalidenverſicherungs⸗

geſetzes . Deshalb ſei der erhobene Klageantrag in vollem

Umfange rechtlich begründet und auch der Anſpruch auf

Sicherſtellung. “
5

Selbſtverſtändlich können auch unter Umſtänden die

Beamten der Einzugsſtellen , alſo Krankenkaſſen , gerade ſo

zur Schadloshaltung verurteilt werden wie die Arbeitgeber ,
wenn ſie für die bei den Einzugsſtellen angemeldeten ver⸗

ſicherungspflichtigen Perſonen nicht rechtzeitig die In va⸗

lidenverſicherungsbeiträge einziehen und die

Markenklebung nicht pünktlich und rechtzeitig
beſorgen . Es kann dieſes vorkommen insbeſondere bei

Perſonen , welche z. Zt . der Anmeldung das 16 . Lebensjahr
noch nicht zurückgelegt haben oder ſ. Zt . als Lehrling ohne

Lohn gemeldet waren , und ſodann Jahre lang als „jugend⸗
lich unter 16 Jahren “ oder als „Lehrling ohne Lohn “
weiter geführt werden . Die Einzugsſtellen werden deshalb
um vorſichtig zu ſein , bei jedem als „jugendlich “ oder als

„Lehrling ohne Lohn “ gemeldeten Verſicherten gut daran

thun , ſofort das Geburtsdatum feſtſtellen zu laſſen , und im

Einzugsregiſter einzutragen , bezw. von Zeit zu Zeit erheben ,
ob der als Lehrling ohne Lohn Gemeldete nunmehr Lohn
bezieht und ſeit wann . “

Arbeiterwohnungsdarlehen der Landes⸗

versicherungsanstalt Baden .
Einigem Intereſſe dürften vielleicht die Mitteilungen

begegnen , was Seitens der Landesverſicherungsanſtalt Baden

in der Frage der Beſchaffung von Arbeiterwohnungen bis

ſjetzt geſchehen iſt .
Dieſe Frage iſt namentlich in Gemeinden mit reicher

Induſtrie von großer Bedeutung , und doch ſind es nur

wenige Gemeindeverwaltungen die in dieſer Richtung vor⸗

gegangen ſind .
Die Stadt Lahr hat als erſte die Beihilfe der Anſtalt zum

Bau von Arbeiterwohnungen nachgeſucht und ein Darlehen von

150 000 Mk zugeſagt erhalten . Es folgten Offenburg ,
Fahrnau , Eberbach , Sandhauſen , Todtnau und Pforzheim ,
und bis Ende 1901 erhielten dieſe Gemeinden insgeſamt
903 663 Mk . aus Mitteln der Anſtalt . Der Zins beträgt

3¼ , 9 % und iſt das Kapital nach einem Plan in gewiſſer
Zeit wieder heimzuzahlen . Nur die Stadt Pforzheim ,
welche ſelbſt Arbeiterwohnhäuſer erſtellt hat und zwar

zunächſt für die ſtädtiſchen Arbeiter zahlt 4 / Zins . Die

einzelnen Darlehensnehmer erhalten das Geld Seitens der

Gemeinde ebenfalls zu 3¼ Zins mit der Verpflichtung
einer beſtimmten jqährlichen Amortiſation . Dieſelben müſſen
auf Grund der Verſicherungspflicht der Invalidenverſicherung
angehören und auch etwaige Mieter ſollen in der Regel
Mitglieder der Verſicherungsanſtalt Baden ſein . Die zu

erſtellenden Wohngebäude ſollen nicht mehr als zweiſtöckig
ſein und im Ganzen nicht mehr als 3 Wohnungen enthalten ,
von denen eine natürlich von dem Verſicherten und ſeiner

Familie ſelbſt zu benützen iſt . Aus dieſen Mitteln haben
116 Verſicherte Darlehen erhalten .

Während die Gemeinden alſo , mit Ausnahme von

Pforzheim , die ihnen zur Verfügung geſtellten Gelder zur

Unterſtützung von Verſicherten beim Bau von Arbeiter⸗

wohnungen verwendeten , ſo haben einige gemeinnützige
Geſellſchaften und Bauvereine , in verſchiedenen
Städten des Landes , die ihnen aus Anſtaltsmitteln bewilligten
Darlehen , im Ganzen 748 925 Mk . ſelbſt verbaut . Dieſe
Vereine erhalten Darlehen bis zu 75 des pfandgericht⸗
lichen Anſchlags der erſtellten Gebäude mit der Verpflichtung ,
innerhalb 15 Jahren das Darlehenskapital auf 50 / 6der

amtlichen Schätzung zu ermäßigen . Nach Ablauf dieſer
15 Jahre kann die Anſtalt für den Reſtbetrag die Zahlung
einer Annuität von 5 ⅜ verlangen . Der Zinsfuß beträgt
3½ 6/ . Die erſtellten Gebäude müſſen ihrem Zweck, als Ar⸗

beiterwohnungen zu dienen , entſprechen und iſt auch hier Be⸗

dingung , daß nur ſolche Mieter zugelaſſen werden , die bei

Beginn des Mietverhältniſſes der Landesverſicherungsanſtalt
Baden als Verſicherte angehören .

Bei den Gemeinden und Bauvereinen dürfte der

Zweck der Beſchaffung billiger und geſunder Arbeiterwoh⸗
nungen , namentlich in letzterer Hinſicht , nach Möglichkeit
erreicht ſein . Nicht immer wird dies zutreffen bei der

dritten Art von Arbeiterwohnungsdarlehen , die von der

Landverſicherungsanſtalt direkt an die Verſicherten ge⸗

geben werden . Dieſe Anlehen haben bereits die Zahl von

936 erreicht mit einem Geſamtanlehensbetrag von 3784062

Mk . Sie verteilen ſich auf das ganze Land , doch ſind die

Amtsbezirke Ettlingen , Karlsruhe und Pforzheim in hervor⸗
ragender Weiſe beteiligt .
die Hergabe dieſer Arbeiterwohnungsdarlehen ſind ungefähr
folgende :
Verſicherungspflicht der Anſtalt Baden angehören muß, darf
das Darlehen nur verwenden zum Bau oder Kauf eines

Wohnhauſes , oder um ſolches von drückenden Laſten zu

befreien . Er muß ſelbſt im Hauſe wohnen und darf die

etwa weiter vorhandenen Wohnungen , deren es höchſtens
zwei ſein ſollen , nur an Mitglieder der Anſtalt Baden ver⸗

mieten . Das Haus darf nicht mehr als 10 000 Mk . Wert

haben und kann , wenn es nicht über 5 Jahre alt iſt , bis

zu 70 % der Schätzung beliehen werden ; bei älteren Ge⸗

bäuden in Städten über 8000 Einwohner kann das Darlehen
bis zu 60 b , in ſonſtigen Gemeinden nicht über 50 9/ % des

Schätzungswertes betragen . Etwa mitzuverpfändende Gärten ,
Aecker oder Wieſen werden bis zu 50 00beliehen .

Der Verſicherte zahlt 31 Zins und muß jährlich
in der Regel 2½ „ % des urſprünglichen Darlehensbetrags
amortiſieren . Die Zahlung geſchieht in /2jährlichen Annui⸗

täten . Die Anſtalt geſtattet auch größere Abtragungen zu

jeder Zeit , ohne Kündigung und ohne weitere Zinsberech⸗
nung als bis zum Zahltag . Von dieſer Befugnis wird ziem⸗
lich häufig Gebrauch gemacht ; man ſieht doch das Beſtreben
mancher Arbeiter , ſich baldmöglichſt ein ſchuldenfreies , eigenes
Heim zu ſchaffen .

Rückblick und mahnung .
Der Verein der Gerichtsſchreibereibeamten bringt in

Nr . 5 ſeiner Zeitſchrift einen kurzen „Rückblick “ auf die ver⸗

gangenen Vereinsjahre , deſſen Inhalt auch unſern Leſern
von Intereſſe ſein dürfte . Der Verfaſſer des Artikels ſagt :

„ In gegenwärtiger Zeit , in welcher die Prüfung der

Juſtizaktuare abgehalten wird , nach deren Ablegung jungen
Kollegen die Möglichkeit der Aufnahme in den Verein der

badiſchen Gerichtsſchreibereibeamten gegeben iſt , dürfte es

nicht unangebracht ſein , in aller Kürze einen Rückblick auf
die vergangenen Vereinsjahre zu werfen und ſo die hin und

Die neueſten Beſtimmungen über

Der Darlehensnehmer , welcher auf Grund der
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wieder in Bezirksverſammlungen und in privaten Unterhal⸗

tungen ſeitens junger Kollegen auftauchenden Behauptungen ,
es geſchehe insbeſondere für ſie zu wenig , zu entkräften .

Zu dieſem Zwecke laſſen wir eine Ueberſicht über den

Effektivbeſtand der einzelnen Stellen unſeres Faches auf

1. Juli 1892 folgen und ſtellen dem gegenüber eine ſolche
über den Stand auf 1. Juli 1902 .

Miniſterium :
Stellenzahl auf 1. Juli 1892

Regiſtratoren und Expeditoren E 4 3

Reviſionsaſſiſtent G 6 1

Regiſtratur⸗ und Expedituraſſiſtenten II 3 2

Kanzleiaſiſtenten J 5 8

Oberlandesgericht :
Sekretäre , Regiſtratoren und Expeditoren E 4 3

Kanzleiaſſiſtenten J 5 8

Landgerichte :
Sekretäre , Regiſtratoren und Expeditoren P 4 19

Kanzleiſekretäre U 8 3

Sekretariats⸗ und Regiſtraturaſſiſtenten H 4

Kanzleiaſſiſtenten K 2 12

Aktuare K 5 17

Staatsanwaltſchaft :
Kanzleiſekretäre F 8 5

Sekretariatsaſſiſtenten bei Staatsanwaltſchaften HlE 4 5

Aktuare K 5 1¹

Amtsgerichte :
Gerichtsſchreiber ( Geh. Kl . l ) k 7 20

Gerichtsſchreiber ( Geh. Kl . II ) H 7 47

Regiſtratoren H 7 30

Aktuare und Gerichtsſchreibergehilfen K 5 55

Miniſterium :
Stellenzahl auf 1. Juli 1902 :

Regiſtratoren und Expeditoren E 3 4

Regiſtratur und Expedituraſſiſtenten G 5 5

Kanzleiaſſiſtenten J 3 4

Oberlandesgericht :
Regiſtratoren und Expeditoren E 3

Expedituraſſiſtent G 5 1

Kanzleiaſſiſtenten J 3 8

Landgerichte :
Sekretäre E 3 4

Regiſtratoren und Expeditoren E 3 16

Kanzleiſekretäre E 5 3

Sekretariats⸗ , Regiſtratur - ⸗ und Expedituraſſiſtenten G5 14

Aktuare U 9 30

Kanzleiaſſiſtenten 17 6

Staatsanwaltſchaft :
Expeditoren E 3 4

Kanzleiſekretäre b5 9

Sekretariats⸗ , Expeditur⸗ und Regiſtraturaſſiſtenten G5 9

Aktuare l 9 12

Amtsgerichte :
Gerichtsſchreiber Geh . Kl. I ) E 5 35

Gerichtsſchreiber ( Geh. Kl . I1) und Regiſtratoren 6 6 85

Attuare und Gerichtsſchreibergehilfen U 9 78

Notariat :

Kanzleiſekretäre F 5 3

Bureauaſſiſtenten J 6 40

Aus dieſer Ueberſicht kann einmal entnommen werden ,

daß bei Erlaſſung des Nachtragsgeſetzes vom 1. Juli 1894

die Gerichtsſchreibereibeamten in höhere Abteilungen des

Gehaltstarifs eingereiht wurden und weiter , daß innerhalb
des 10jährigen Zeitraumes ( und zwar beſonders innerhalb

der letzten Jahre ) die Zahl der einzelnen etatmäßigen Stellen

nicht wenig erhöht worden iſt . Jede Vermehrung etatmäßiger
Stellen enthält in ſich zweifellos indirekt eine Beſſerſtellung
der nicht etatmäßigen Kollegen . Es wird ſich nun Niemand

vermeſſen , den jetzigen Stand der Dinge lediglich als Erfolg
der Bemühungen unſeres Vereins zu betrachten , jedes

Vereinsmitglied weiß vielmehr wohl , daß dem Wohlwollen

unſeres Miniſteriums und ſeinen Referenten in erſter Reihe
Dank gebührt . Zweifellos iſt aber auch , daß die ver⸗

ſchiedentlich eingereichten gründlich ausgearbeiteten und wohl

begründeten Petitionen der Regierung Gelegenheit gaben ,
das Auge auf die wunden Stellen in unſerem Stande zu

richten und ihr ſo die Möglichkeit der Abhilfe im Wege
von Neuanforderungen u. ſ. w. zu geben , daß Vorſtellungen
Einzelner nicht das erreicht haben würden , was dem Verein

als Vertreter des geſamten Standes gelungen iſt . — Es

muß deshalb an dieſer Stelle Dank auch Allen , insbeſondere
den Herrn Vorſtänden , welche ſich unſeres Standes ange⸗

nommen haben , ausgeſprochen werden .

Angeſichts dieſer Thatſache iſt zu bedauern , daß immer

noch ein , wenn auch kleiner Teil der Kollegen dem Verein

fern bleibt und daß es oft ſchwer hält die jüngſten Kollegen

zum Beitritt zu bewegen , obwohl ſie zu ſolchem erſucht
werden . Warum nun ? Weil die Fernſtehenden und Fern⸗

bleibenden falſche Anſichten hegen oder hoffnungs⸗ und

mutlos in die Welt ſchauen .

Klaſſen zerlegen :
a) in ſolche , welche ſagen es iſt vollſtändig zwecklos

dem Verein beizutreten , denn die Regierung hört ſeine Vor⸗

ſtellungen nicht und macht doch was ſie will . Dieſe Annahme
der Mißmutigen iſt total falſch , das Entgegenkommen des

Referenten gegenüber dem Centralvorſtand bei der jeweiligen
Ueberreichung der Petitionen und das Ergebnis der einzelnen

Petitionen widerlegt dieſe Anſchauung . Darum fort mit
dieſen Hypochonder⸗Ideen , unſere Zeit und die Beſtrebungen
anderer Vereine giebt jedem Rechtlichdenkenden Anlaß genug ,

für ſich und die Seinen ſich der Geſamtheit anzuſchließen
und ſo durch Gemeinſinn das zu erſtreben , was der Einzelne
nie zu erreichen vermag .

b) In die , welche jedem Verein abgeneigt ſind , wenn

es etwas koſtet und welche denken : wenn die Andern mit

ihren Petitionen etwas erreichen , ſo erhalten wir es auch

und haben unſer Geld und unſere Mühe geſpart — Dieſes

ſind die Bedauernswerteſten und verdienen nicht , daß man

ſich lange mit ihnen befaſſe .
Sollte es noch eine dritte Klaſſe geben , eine ſolche der

Haſenfüße , was aber wohl nicht anzunehmen iſt , welche

jahraus jahrein Kratzfüße machen , den Buckel krumm ziehen
und die Augen verdrehen , aus Furcht die Gnadenſonne
könnte ſie nicht mehr beſtrahlen , wenn ſie dem Verein bei⸗

treten und welche glauben an Klugheit von keinem Kollegen
übertroffen werden zu können , ſo ſei hier nur kurz erwähnt ,

daß das Miniſterium ſ. Zt . von der Bildung des Vereins

mit ſeinem in §S 2 der Statuten feſtgelegten löblichen Zweck

gerne Kenntnis genommen hat ; im Uebrigen es nur einen

ſchönen Zug des Charakters erkennen läßt , wenn beſonders
begabte oder an auserwählter Stelle marſchierende Kollegen
ihren minderglücklichen Amtsgenoſſen durch aktive Teilnahme
an unſerm Verein mit Rat und That an die Hand gehen und

dadurch den Kampf ums Daſein einigermaßen erleichtern .

Durch dieſe Zeilen ſollen die Saumſeligen aufgerüttelt ,
die jüngere Generation aber ermahnt werden , gleichſam das ,

was ſie ererbt von ihren Vätern durch Eintritt und feſtes
Zuſammenhalten im Verein zu bewahren .

Ich möchte dieſelben in zwei



Briekkasten .

83. Daß die Anſichten in der beſprochenen Frage auseinander⸗

gehen , wollen ſie aus einer Einſendung erſehen , die uns auf die

Fußnotiz in Nr . 24 Seite 188 dieſer Zeitſchrift ſ . Zt . zugegangen

iſt . Dieſelbe lautet :

„ Es geht doch nicht wohl an , neben der Summe der Einlagen

aus jeder an der Bezirksſparkaſſe beteiligten Gemeinde auch noch

die der Schuldkapitalien bei der Verteilung der Ueberſchüſſe in

Rechnung zu ziehen . Die Einlagegelder werden vielfach in Staats⸗

papieren , in Wechſeln oder in Hypotheken außerhalb es Amtsbezirks
der Sparkaſſe angelegt , ſo daß immer nur ein Bruchteil dieſer

Ausleihungen für die Verteilung in Betracht käme . — Auch im

kaufmänniſchen Verkehr wird z. B. die Umſatzproviſion nur von

einer und zwar von der größeren Seite des Contos berechnet ; ſo

auch hier bei dem Vorſchlag des Verwalters Leſer⸗Lahr , wo es

ſich nur ſtatt um Proviſion um Gewinn⸗Anteil handelt . Die von

den verſchiedenen Gemeinden geſtellten Einlagen bilden das arbeitende

und werbende , das Betriebskapital ; ob der damit erzielte Gewinn

in derſelben Gemeinde oder in einer anderen oder überhaupt auf

andere Art erzielt wird , iſt für das Reſultat gleichgiltig . Eine

andere Frage iſt die , ob nicht auch etwaige Verluſte , für die die

Verbandsgemeinden einer Bezirksſparkaſſe aufkommen müßten ( ſo

unwahrſcheinlich auch ein ſolcher Fall iſt ) nach dem gleichen Grund⸗

ſatz zu verteilen wären wie der Gewinn ; und da wäre allerdings

in Erwägung zu ziehen , ob die Gemeinde nicht im Verhältnis ihrer

Gewinnanteile — ſtatt wie bisher im Verhältnis ihrer Geſamt⸗

ſteuerkapitalien — zu etwaigen Erſatzleiſtungen beizuziehen wären .

Den Anſtoß zu dem von Verwalter Leſer auf der Mannheimer

Sparkaſſenverſammlung vorgeſchlagenen neuen Verteilungsmodus
gab der Umſtand , daß in ſehr vielen zu Bezirksſparkaſſen gehörigen

Orten eigene Kaſſen in Form von Vorſchußkaſſen , Darleihkaſſen ,

Privatſparkaſſen , ja zum Teil ſogar — neben der Beteiligung bei

der Bezirksſparkaſſe — als Gemeindeſparkaſſen entſtanden ſind und

entſtehen , die einen ſehr großen Teil der den Bezirksſparkaſſen früher

zugefloſſenen Einlagen wegnehmen . Dadurch entſteht in der Betei⸗

ligung der verſchiedenen Gemeinden an der Bezirksſparkaſſe eine

Verſchiedenheit die in gar keinem Verhältnis mehr zur Verſchieden⸗
heit der Steuerkapitalien ſteht und ſo ſcheinen allerdings Recht und

Billigkeit einen andern Modus für die Austeilung der jährlichen
Ueberſchüſſe zu fordern als den bisherigen , auf das Steuerkapital
der Gemeinden gegründeten .

Bücherſchau .

Erſchienen ſind :

Im Verlag von Friedr . Lang , Buchdruckerei , Karlsrube

( Schützenſtraße 63 )

„ Wie erkange ich die Verechtigung zum Einjährigen “.

Praktiſcher Ratgeber bei Regelung der Militärverhältniſſe für

Studenten , Schüler , Beamte , Lehrer , Kaufleute , junge Künſtler und

Handwerker , welche als Einjätzrig⸗Freiwillige dienen wollen ,

bearbeitet von Reviſor Ed . Lahr , Zekretär der Prüfungskommiſſion

für Einjährig⸗Freiwillige in Karlsruhe .

Dieſes Werkchen iſt ein willkommener Wegweiſer allen denen ,

die ſich um die Erlangung des Einjährig⸗Freiwilligen⸗Scheines be⸗

werben und die als Einjährig⸗Freiwillige dienen wollen . Mit

demſelben erſpart ſich der Bewerber die Nachfrage bei den maß⸗

gebenden Stellen und erleichtert ihm dasſelbe die Erlangung des

Berechtigungsſcheines . Der ewerber ſpart Zeit und Mühe für

unnötige Eingaben und Schreibereien . Aber das Werkchen iſt

auch für die Gemeindebehörden ſehr von Nutzen , weil es denſelben

die Auskunftserteilung an die um die Erlangung des Berechtigungs⸗

ſcheins Nachſuchenden leich macht . Dies Büchlein ſollte in keiner

Gemeinde und in keiner Familie mit Söhnen fehlen . Der Preis

iſt 1 Mt . 50 Pfa . für Mitglieder unſeres Vereins jedoch nur

1 Mk . 20 Pfg .
* 1.

*

Bei J . J . teiff in Karlsruhe

„ Die Verufswahl im Staatsd ienſt “

von Auguſt holzmann , Profeſſor an der Oberrealſchule in Karlsruhe⸗

Es ſind 30 Hefte ( à 60 Pfg . ) , deren Inhalt auf der letzten

Blattſeite eines jeden Heftes kurz verzeichnet iſt . Heft 7 enthält

z. B. : „ Aktuar , Finanzaſſiſtent , Grenzkontroleur , Bureauaſſiſtent “ .

Heft 10 : „ Reallehrer , Muſiklehrer , Zeichenlehrer , Gewerbelehrer
Taubſtummenlehrer , Landwirtſchaftslehrer “ Der Beſitzer dieſer
30 Hefte iſt in der Lage , jedermann über die Prüfungsordnungen ,

bezw . Aufnahmebedingungen für die einzelnen Berufsarten in Civil⸗

Militär⸗ und Marinedienſt Auskunft zu geben . Da den Heften auch

ergänzende Erläuterungen und Muſter für Eingaben an die betr .

Behörden beigefügt ſind können wir die Anſchaffung der einzelnen

Werkchen nur empfeh len .
* *

*
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Die neue Nechtſchreibung

Vollſtändiges orthographiſches Wörterbuch der

Deutſchen Sprache
von Dr . Konrad Duden

nach den in Deutſchland , Oeſterreich und der Schweiz amtlich

giltigen Regeln . Siebente Auflage . Geb . Mk .1 65 .

Das weit verbreitete Werk wurde auf Grund der Beſchlüſſe
der Berliner orthographiſchen Conferenz von 1901 umgearbeitet
und entſpricht ſonach den fortan in Deutſchland , Oeſterreich und

der Schweiz amtlich giltigen Regeln . 5
Da der Verfafſer bekanntlich an dem Zuſtandekommen der ein⸗

heitlichen Rechtſchreibung ſelbſt an hervorragender Stelle mitge⸗
arbeitet hat , ſo darf wohl erwartet werden , ſein orthographiſches

Wörterbuch werde nunmehr im ganzen Deutſchen Reiche als ein

zuverläſſiger Ratgeber für die Anwendung der „ neuen Rechtſchreib⸗
ung “ willkommen geheißen werden .

Obiges Werk , welches wohl als das zuverläſſigſte in dieſer
Art bezeichnet werden darf , iſt ſoeben erſchienen und durch die

Buchhandlung von

Cari Sartori & Nachfolger in Konſtanz

zu beziehen .

In der Verlagsbuchhandlung von Adolk Emmerling & Sohn

in Heidelberg iſt ſoeben erſchienen :

Geſetze und Verordnungen über Elementarunterricht

und Jortbildungsunterricht im Großherzogtum Baden⸗

Geſammelt und erläutert von Auguſt Joos , Präſident der

Großh . Badiſchen Oberrechnungskammer .

Dritte , neu bearbeitete Ausgabe . Cirea 50 Bogen . Preis broſchiert
Wk . 12 — in Leinwand gebunden Mk . 13 . 20 .

An einem eingehenden und vollſtändigen Kommentar zum Geſetze
über den Elementarunterricht hat es ſeit den durch das Geſetz vom

13. Mai 1892 bewirkten kiefgreifenden Aenderungen an der bis

dahin geltenden Schulgeſetzgebung bis jetzt noch gänzlich gefehlt .

Zur Herausgabe eines ſolchen Werkes , das einem lebhaft empfun⸗
denen Bedürfniſſe entſpricht , darf der Verfaſſer als vorzugsweiſe

berufen gelten , iſt er doch in ſeiner früheren Amtsſtellung — als

Leiter des Oberſchulrats —großenteils an den heriſchen und

behördlichen Arbeiten , aus welchen die in der milung aufge⸗

nommenen und bis in die neueſte Zeit fortgeführten Geſetze u. ſ. w.

hervorgegangen ſind , in umfaſſender Weiſe ſel eiligt geweſen .

Etwaige , während der Tagung des etzigen Landtags beſchloſſene

Aenderungen , die vorausſichtlich nicht umfangreich werden , ſollen in

einem Nachtrage unentgeltlich geliefert werden . Das Werk iſt vom

Großh . Oberſchulrat als „ ein hervorragendes Hilfsmittel für die

Auslegung der Schulgeſetzgebung “ den Großh . Bezirksämtern und

den
5

der Volksſchulen zur Anſchaffung empfohlen

worden .

Hinweis .

Hiezu eine Beilage der Firma Wilh . Schreiber , Tuch⸗Lager ,

Stuttgart , Tübingerſtr 2 : Vertragsfirma der württemberg .

Verkehrsbeamten und vieler anderer Beamten⸗Verbände , worauf
wir unſere Leſer beſonders aufmerkſam machen .

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten⸗Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Schönau , Schriftleitung in Konſtanz .
Druck : Th . Schneider ' s Buchdruckerei in Engen .
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